
OBLIGATORISCHE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 FÜR ELEKTROANLAGEN 
 (gilt nicht für Fertigstände der Messe Bozen) 
 ¼ Fax +39 0471 516111 – Einsendeschluss: 15. März 2012 

 

Datum: Unterschrift: 
 

 
 

ANMERKUNG: Dieses Formular ist ausschließlich von Elektroinstallationsbetrieben auszufüllen, die in 
einer italienischen Handelskammer eingetragen sind. Bei ausländischen Elektroanlagen muss das Pro-
jekt von einem Techniker der Messe Bozen geprüft werden.  
(Kontaktperson: Sandro Slomp, Tel. +39 0471 516006)  

 

Konformitätserklärung für Elektroanlagen 
Ministerialdekret 37/2008 

Der Unterfertigte: ______________________________________________________________________________  

Eigentümer oder gesetzlicher Vertreter der Firma: ____________________________________________________  

Tätigkeitsbereich: ______________________________________________________________________________  

mit Sitz in: ___________________________________________  Tel.: __________________________________   

PLZ/Stadt: ___________________________________________  MwSt. Nr.: _____________________________   

eingetragen im Firmenregister (K.D. 20.09.1934, Nr. 2011) der Handelskammer von: _________________________  

eingetragen im Landesverzeichnis der Handwerksbetriebe (Gesetz Nr. 443/85): ___________________Nr.: ______  

hat nachstehende Elektroanlage eingebaut (schematische Beschreibung): _________________________________  

installiert als provisorische  Anlage, beauftragt von der FIRMA: __________________________________________  
eingebaut in Lokale der Messe Bozen, Messeplatz 1 Bozen, in einem zu Handelszwecken bestimmten Gebäude. 

ERKLÄRT unter eigener Verantwortung, dass: 

die Anlage gemäß den Art. 1 und 2 des Ministerialdekret 37/08 enthaltenen Vorschriften und unter Berücksichtigung 
der Gewerbebedingungen und der Bestimmungszwecke des Gebäudes eingebaut worden ist. Insbesondere wurde 

• die der Anwendung entsprechende technische Norm berücksichtigt   
• die Anlage im Sinne der Art. 1 und 2 des Ministerialdekret 37/08 mit vorschriftsmäßig gefertigten Bestandtei-

len und Materialien erstellt, welche für den Ort der Installation geeignet sind 
• die Anlage mit positivem Erfolg auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit getestet, indem sie den von den 

Normen und Gesetzesvorschriften vorgesehen Prüfungen unterzogen wurde 
OBLIGATORISCH BEIZULEGENDE UNTERLAGEN: 

• Technische Beschreibung mit Anführung der benützten Materialien  
• Kopie der Bescheinigung über die Anerkennung der technisch-beruflichen Qualifikationen 

Der Unterfertigte lehnt jegliche Verantwortung für Personen- und Sachschäden ab, welche durch unsachgemäßen 
Umgang mit der Anlage von Seiten Dritter oder durch unzureichende Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten verur-
sacht wurden. 
Hinweis für den Auftraggeber:  die Verantwortung obliegt dem Auftraggeber oder dem Eigentümer gemäß den 
geltenden Gesetzen. 

 
 


